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Das Bundesministerium für Finanzen beehrt sich, den Entwurf eines 

Bundesgesetzes über die Leistung eines achten zusätzlichen Beitrages 

zur Internationalen Entwicklungsorganisation samt Vorblatt und Erläut rungen 

in 25-facher Ausfertigung zur Vorlage an den Nationalrat zu senden. F"r die 

Abgabe der Stellungnahme im Zuge des Begutachtungsverfahrens wird eine Frist 

bis 30. September 1987 gesetzt. 
E ; t $ It Sb 

25 Beilagen 

Richtigkeit 
fertigung: 

3. August 1987 

Für den Bundesminister: 

i. V. M3.g. Si tta 
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E n t w u r f 

Bundesgesetz vom . . ••• . • . . •• . . ••• . •• . • . . •• .  

über die Leistung eines achten zusätzlichen 

Beitrages zur Internationalen Entwicklungs

organisation (IDA) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. (1) Die Republik Österreich leistet zur Internationalen 

Entwicklungsorganisation einen achten zusätzlichen Beitrag in Höhe on 

1 246 160 000 Schilling. 

(2) Der Bundespräsident wird die Verpflichtungserklärung der epublik 

österreich zur Leistung des Beitrages in der unter Abs. 1 genannten Höhe 

gegenüber der Internationalen Entwicklungsorganisation abgeben. 

§ 2. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der 

Bundesminister für Finanzen betraut. 
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Vo r b I a t t 

Pro blem: 

Am 26. Juni 1987 wurde die Resolution über die 8. Wiederauffüll ng der 

Internationalen Entwicklungsorganisation in Höhe von 11,5 Milliarden 

US-Dollar vom Gouverneursrat angenommen. 

Zi el: 

Mit der gegenständlichen Gesetzesinitiative soll die gesetzlich 

Ermächtigung für die Leistung eines achten zusätzlichen Beitrages zur IDA 

geschaffen werden. 

Inhalt: 

Der gegenständliche Gesetzentwurf hat die Leistung eines Beitra es in 

Höhe von 1 246 160 000 SChilling zur IDA zum Gegenstand. 

Alternativen: 

Keine. 

Kosten: 

Durch die Ausführung dieses Gesetzes entstehen der Republik Öst rreich 

Kosten in Höhe von 1 246 160 000 Schilling. 
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E r I ä u t e r u n  g e n 

Allge meiner Teil 

Die im Jahre 1960 als Tochterinstitut der Internationalen Bank ür 

Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank) gegründete Internationale 

Entwicklungsorganisation (IDA) verfolgt das Ziel, bei der Hebung des 

Lebensstandards in den ärmsten Mitgliedsentwicklungsländern durch 

langfristige Finanzierungen zu begünstigten Bedingungen mitzuhelfen. 

Sie finanziert wie die Weltbank sorgfältig geplante 

Investitionsprojekte und Programme für die wirtschaftliche 

Strukturanpassung, aber nicht wie die Weltbank zu marktähnlichen, son ern zu 

besonders "weichen", für die ärmsten Länder erschwinglichen Kondition n. Bis 

zum Ende der 7. Wiederauffüllungsperiode der IDA beträgt die Tilgungs rist 

50 Jahre bei 10 Freijahren. Für die Kredite werden keine Zinsen verre hnet. 

Zur Deckung der Verwaltungskosten wird lediglich eine Bearbeitungsgeb'hr von 

0,75 % auf den ausgezahlten und ausstehenden Anteil und eine 

Bereitstellungsgebühr von 0,5 % auf den nicht ausgezahlten Betrag erh ben. 

Die IDA hat heute 135 Mitglieder. Bis zum 30. Juni 1986 hatte s e 

insgesamt 39,6 Milliarden US-Dollar an 85 Länder vergeben (Ziffern üb r das 

Geschäftsjahr 1987, das zum 30. Juni 1987 abgeschlossen wurde, liegen zur 

Zeit des Entwurfs dieser Erläuterungen noch nicht vor). In den letzte drei 

jeweils zum 30. Juni endenden Geschäftsjahren betrug das Kreditvolume der 

IDA 3,58 Milliarden US-Dollar (1984), 3,03 Milliarden US-Dollar (1985 bzw. 

3,14 Milliarden US- Dollar (1986). Im Gegensatz zur Weltbank, die sich 

vorwiegend an den internationalen privaten Kapitalmärkten refinanzier , ist 

die IDA auf die Beiträge ihrer reicheren Mitgliedsländer angewiesen. hre 

Mittel müssen daher von Zeit zu Zeit "wiederaufgefüllt" werden, was i der 

Regel alle drei Jahre geschieht. Am 15. Dezember 1986 wurde die 

8. Wiederauffüllung der Mittel der IDA (IDA-8) beschlossen; sie gilt 

Geschäftsjahre 1988 bis 1990 (1. Juli 1987 bis 30. Juni 1990). 

Im Geschäftsjahr 1986 gingen 36 % der gesamten Kreditvergabe an 

afrikanischen Länder südlich der Sahara, 45 % an Südasien und der Res an 

die Niedrigeinkommensländer in anderen Weltregionen. Der Anteil Afrik 

sich somit gegenüber dem Durchschnitt von 24 % in den 70er-Jahren 

vergrößert. 

32 % der Gesamtvergabe im Geschäftsjahr 1986 entfielen auf die 

Landwirtschaft und die ländliche Entwicklungsförderung (die Masse der Armen 
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lebt auf dem Lande), 12 % auf den Energiesektor, 8 % auf den Bereich 

Bevölkerung, Gesundheitsvorsorge und Ernährung und 8 % auf das 

Bildungswesen. Der Anteil der Struktur- und Sektoranpassungskredite, mit 

denen die IDA Wirtschaftsreformen unterstützt, hat sich in den letzten 

Jahren vergrößert. Er macht etwa die Hälfte der Zusagen der IDA und der 

Sonderfazilität für Afrika südlich der Sah ara an afrikanische Länder in den 

letzten beiden Geschäftsjahren aus. 

Die ärmsten Länder erhalten ausschließlich IDA-Kredite, wovon im 

Geschäftsjahr 1986 90 % an Länder mit einem Pro-Kopf-Einkommen von höchstens 

400 US-Dollar gingen. Die etwas kreditfähigeren armen Länder erhalten eine 

Mischung aus IDA-Krediten und den zu härteren Konditionen vergebenen 

Weltbankdarlehen. Ab einer Schwelle von 790 US-Dollar erhalten Länder, die 

die Kriterien für Weltbank-Mittel oder für Geschäftsbankkredite erfüllen, 

keine IDA- Kredite mehr. Seit Gründung der IDA sind 28 Länder anhand dieses 

Kriteriums auf diese höhere Stufe "versetzt" worden. Zwei von ihnen, Korea 

und Kolumbien, haben sich sogar unter die Geber eingereiht. 

Am 15. Dezember 1986 einigten sich die Delegierten aus 31 Geberländern 

über den Umfang ihrer Beiträge für die 8. Wiederauffüllung der IDA für den 

Zeitraum 1. Juli 1987 bis 30. Juni 1990; die Direktoren der Weltbank und IDA 

erteilten der Übereinkunft über IDA-8 am 24. Februar 1987 ihre Zustimmung; 

vom Gouverneursrat wurde die entsprechende Resolution am 26. Juni 1987 

angenommen. 

Die reguläre Wiederauffüllung, für die 12 Geber - Dänemark, Finnland, 

Frankreich, Italien, Kanada, Korea, Neuseeland, die Niederlande, Norwegen, 

Österreich, Schweden und Spanien - eine Erhöhung ihrer Anteile gegenüber 

IDA-7 zugesagt haben, beläuft sich auf 11,5 Milliarden US-Dollar. 

Japan gewährt einen Sonderbeitrag in Höhe von 450 Millionen 

US-Dollar. Auch einige andere Länder haben zusätzliche Leistungen zugesagt, 

nämlich Deutschland, Großbritannien, Italien, Neuseeland und die 

Niederlande. Ein Nichtmitgliedsland, die Schweiz, wird eine bilaterale 

Vereinbarung über einen "ungebundenen" Zuschuß von 165 Millionen US-Dollar 

treffen. Die 8. Wiederauffüllung beläuft sich somit zusammen mit den 

Sonderbeiträgen von zirka 900 Millionen US-Dollar auf insgesamt rund 

12,4 Milliarden US-Dollar. 

Die übereinkunft über die 8. Wiederauffüllung der IDA sieht unter 

anderem eine Verkürzung der Endlaufzeiten für Kredite auf 40 Jahre statt 

bisher 50 Jahre für die am wenigsten entwickelten Empfängerländer und auf 

53/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 5 von 7

www.parlament.gv.at



• 

- 3 -

35 Jahre für andere Empfänger vor (an den 1 0  tilgungsfreien Jahren änd rt 

sich nichts). Zudem sollen künftig die Kreditvergabebestimmungen so 

gestaltet werden, daß die Kreditkonditionen nach Ablauf einer festgele ten 

Frist überprüft und angepaßt werden können, um Veränderungen der Situa ion 

einzelner Länder Rechnung zu tragen. 

Aus der Übereinkunft geht weiters hervor, daß die IDA auch in Zu unft 

Investitionsfinanzierungen als die Hauptaufgabe ihrer Geschäftstätigke't 

ansehen wird, daß aber daneben auch die Kreditvergabe für Grundsatzref rmen 

und die wirtschaftliche Strukturanpassung verstärkt werden soll. Für d'e 

letztgenannten Zwecke könnten 3 bis 3,5 Milliarden US-Dollar aus IDA-8 

aufgewendet werden. Zudem soll die Anpassungshilfe nach Möglichkeit mi der 

Mittelvergabe der Strukturanpassungsfazilität des Internationalen 

Währungsfonds für in Frage kommende Länder verknüpft werden. 

Die Übereinkunft sieht darüber hinaus vor, daß die IDA größtmögl 'che 

Anstrengungen unternehmen soll, um 50 % ihrer Mittel an die afrikanisc 

Länder südlich der Sah ara zu vergeben, wenn dies auf Grund der Fortsch itte 

bei ihren Wirtschaftsanpassungsprogrammen gerechtfertigt ist. Unter al 

Umständen soll diese Region aber mindestens 45 % der Mittel erhalten. 

Anteil Chinas und Indiens soll in laufenden Preisen etwa 30 % betragen. 

IDA-8 tritt in Kraft, sobald Geberländer, inklusive mindestens 

1 2  Part I-Geber (Industrieländer), deren Zeichnungen und Beiträge zusa men 

nicht weniger als das Äquivalent von 9,2 Milliarden US-Dollar ausmache , 

ihre Beitragsleistung notifiziert haben. Als Datum für das Inkrafttret 

der 31 . Oktober 1 987 ins Auge gefaßt. Die Leistung der Beiträge soll i drei 

gleichen Raten jeweils am 30. November 1 987, 1 988 und 1 989 erfolgen. 

Für die anläßlich des Beitritts österreichs vorgenommene Erstzei 

gab das Abkommen über die Internationale Entwicklungsorganisation, 

BGBl. Nr. 201 /1 961 , das gemäß Artikel 50 B-VG die verfassungsmäßige 

Genehmigung des Nationalrates erhalten hat und daher auf der Stufe 

Bundesgesetzes steht, die gesetzliche Ermächtigung. Dieses Abkommen ka n 

aber nicht für die zusätzliche Beitragsleistung herangezogen werden, d 

hiedurch kein Mitglied zu einer solchen Beitragsleistung verpflichtet 

Die Beitragsleistung ist daher eine innerstaatliche Angelegenheit der 

einzelnen Mitgliedsländer und unterliegt der nationalen Rechtsordnung. Da in 

österreich eine gesetzliche Ermächtigung zur Zusage einer derartigen 

Beitragsleistung weder im Bundes-Verfassungsgesetz noch in einem 

Spezialgesetz enthalten ist, muß diese Ermächtigung - ebenso wie dies 
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anläßlich der bisherigen Wiederauffüllungsaktionen geschehen ist - durch ein 

neues Gesetz erlangt werden. 

Der Gesetzesbeschluß fällt nicht unter die Bestimmung des Art. 42 Abs. 

5 B-VG und bedarf daher der Mitwirkung des Bundesrates. 

Besonderer Teil 

Zu § 1 A bs. 1: 
Im Zuge der Verhandlungen über die Finanzierung der IDA für die 

nächsten drei Geschäftsjahre wurde österreichischerseits, vorbehaltlich der 

parlamentarischen Genehmigung, die Leistung eines Beitrages in Höhe von 

1 246 160 000 Schilling in Aussicht gestellt; das sind 80,5 Millionen 

US-Dollar, bewertet mit einem durchschnittlichen Wechselkurs der Periode 

1. März bis 29. August 1986. Dieser Betrag entspricht einem Anteil von 

0,7 % an der Gesamtauffüllung (bei den letzten beiden Wiederauffüllungen 

übernahm Österreich jeweils einen Anteil von 0,68 %). 

Die Leistung des Beitrages kann in drei gleichen Jahresraten jeweils 

am 30. November 1987, 1988 und 1989 und in Form von unverzinslichen, bei 

Sicht fälligen Schatzscheinen erfolgen. 

Zu § 1 A bs. 2: 
Gemäß Art. 65 B-VG vertritt der Bundespräsident die Republik nach 

außen hin. Gemäß Art. 66 B-VG kann der Bundespräsident die Bundesregierung 

oder die zuständigen Mitglieder der Bundesregierung ermächtigen, 

Staatsverträge, die nicht unter die Bestimmung des Art. 50 B-VG fallen, 

abzuschließen. 

Gegenüber der Internationalen Entwicklungsorganisation ist es 

notwendig darauf hinzuweisen, wer verfassungsrechtlich zur Abgabe einer 

Verpflichtungserklärung ermächtigt ist. 

Die neue Formulierung des § 1 Abs. 2 entspricht vollinhaltlich der 

bisher verwendeten Formulierung bei Bundesgesetzen ähnlicher Art. Aus 

legistischen Gründen wurde der Text jedoch neu formuliert. 

Es ist bei Ausführung des vorliegenden Bundesgesetzes beabsichtigt 

-wie dies auch in der Vergangenhrit geschah- , dem Bundespräsidenten 

vorzuschlagen, den Bundesminister für Finanzen zu bevollmächtigen, namens 

der Republik Österreich der IDA gegenüber die Leistung des Beitrages zu 

IDA-8 zu notifizieren. 
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